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Für unsere Bauern 
(Schluß) 

In Kr. 86 des vergangenen Jahres haben wir 
den ersten Teil eines Berichtes Uber die «Tier-
zUchtertegung in WUdhaus und ntlos» veröffent
licht. Wegen großen Stoffandranges mußte der 
Schluß dieses auch für unsere Bauern wichtigen 
Berichtes leider bis heute verschoben werden. 
Wir bitten, diese Verzögerung zu entschuldigen. 

Die Redaktion. 

Wegen plötzlicher Erkrankung des Direktors 
des Eidg. Veterinäramtes, Prof. Dr. G. Flückiger, 
sprang in verdankenawerter Weise Professor 
Dr. Anderes in Zürich ein und referierte Uber 
«Die Bekämpfung der chrocischen Seuc&en des 
Rindes». E r erklärte, daß er sich bei seinen Aus
führungen auf das seuchenhafte Verwerfen und 
die Tuberkulose beschränken wolle, da der Gelbe 
Galt heute kein Problem mehr darstelle und, 
sofern nicht alle Fälle bekämpft werden müssen, 
den Tierärzten «heute wirksame Heilmittel zur 
Verfügung stehen. Bei der Tuberkulosebekämp
fung des Rindes hat sich gezeigt, daß mit der 
Bekämpfung in vereinzelten Beständen kein blei
bender Erfolg zu erzielen ist. Die Bekämpfung 
muß auf breiter Grundlage aufgenommen wer
den. Vor allem ist wichtig, daß die Tuberkulin
probe richtig gemacht wird und daß diese Pro
ben exakt ausgewertet und die Reagenten abge
sondert werden. Jeder Raagent ist als gefährlich 
anzusehen, weil er zum «Streuer» werden kann, 
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
erfolgte die rücksichtslose Schlachtung aller Rea
genten und konnten die Reagenten von 3,2 Pro
cent im Jahre 1917 auf 0,19 Prozent im Jahre 
1949 herabgemindert werden. Ein Stand von 
weniger als 0,5 Prozent Reagenten gilt praktisch 
als tuberkulosefrei. In Dänemark, wo Professor 
Bang vor 50 Jahren mit der Tuberkulosebekämp
fung begonnen hatte, wurden die Reagenten nicht 
abgeschlachtet, sondern abgesondert nach sehr 
strengen Vorschriften. 24 Stunden nach der Ge
burt werden die Kälber von einer Kuh, die ein 
Reagent ist, weggenommen. Die Erfolge mit die
sem System waren in Dänemark sehr gut; abge 
schlachtet wurden dort nur Reagenten mit typi
schen Krankheitsersoheinungen. Dieses Verfah
ren war in Dänemark gangbar, weil es sich dort 
um typische EHnzelhof Siedlungen handelt und die 
Absonderung der Reagenten in einem sogar luft
dicht abgeschlossenen Stall möglich war. Dazu 
kommt, daß der Viehhandel in Dänemark unbe 
deutend ist Bei uns hätte das dänische Verfah
ren nicht mit Aussicht auf Erfolg durchgeführt 
werden können. In der Schweiz sind die Versu
che zur Bekämpfung der Rindertuberkulose schon 
sehr alt. Es bestand die Absicht, Uber die obli
gatorische Viehversicheruni ŷ e Rindertuberku
lose, die jährliche Schäden/von 20 Millionen Fr. 
verursachte, zu bekämpfen. Weil die Reagenten 
jedoch erst in einem schweren Krankheitsstadium 
geschlachtet wurden, erfüllten die obligatorischen 
Viehversicherungen die in dieser Beziehung ge
hegten Hoffnungen nicht. Auch das in den 20er 
Jahren angewandte sogenannte Ostertagsche 
Verfahren, bei dem die Tiere auf den Lungen
schlelm untersucht und solohe Tiere, die TViber-
IceUnudllen im Lungensohleim aufwiesen, ge
schlachtet wurden, war ungenügend. Es konnten 
bei diesem Verfahren auch nur schwerkranke 
Tiere erfaßt und ausgemerzt werden. Auch die 
Schutzimpfungen haben versagt Im Jahre 1047 
hatte der Kanton Graubttnden als erster Kanton 
alle Reagenten ausgemerzt Der Verseuchungs-
grad war allerdings mit durchschnittlich 11 Pro
zent nicht sehr hoch. Im Jahre 1949 betrug der 
Anteil an Reagenten 0,28 Pnxtent Das Bekämp-
fungsverfahren, das in der Schweiz heute allge
mein angewandt wird, ist eine Kombination zwi
schen dem in den USA <und in Dänemark äuge-

.wandten System. 
- Die Tuberkuloee wird nicht auf das Kalb ver
erbt, außer es handle sich um Gebärmuttertuber-
külcpe. Bei Butertuberkolose kann es dprch die 
taberionläM Milch wieder infiziert werde». Jung» 
titts von Reagenten können daher bei sofortiger 
•fcbsonierung'tubertaüosefrei aufgesogm werden. 
WtotvoH ist da, daß jeder Landwirt Aber das 
Weaen der Tuberkuloee genau orientiert tat Als 
sehr anspornend fü r die: TnbwHmlotK'hftfctmpfung 

hat sich die Bezahlung eines höheren Milchprei 
ses für Milch aus tuberkulosefreien Beständen 
erwiesen. Auch in den Kreisen unserer Bauern 
same haben sich die Auffassungen in bezug auf 
die Tuberkulosebekämpfiung gewandelt Früher 
entschiedene Gegner haben sich zu Uberzeugten 
Befürwortern durchgerungen. Seit dem Jahre 
1950 ist die Bekämpfung der Rindertuberkulose 
durch Bundesgesetz geregelt. Auch die Ziegen 
müssen in die Bekämpfungsmaßnahmen einge 
schlössen werden, weil sie imstande sind, auch 
Rindviehbestände anzustecken, wenn sie selber 
Reagenten sind. Es sind diesbezüglich interes 
sante Beispiele bekannt. Die Entschädigung der 
Reagenten ist beute einheitlich geregelt, ebenso' 
die Kennzeichnung der Reagenten. Die Stadt St. 
Gallen wird bald die erste größere Stadt sein, 
die ganz mit tuberkulosefreier Milch versorgt 
werden kann. Schutzimpfungen werden heute in 
der Schweiz versuchsweise noch durchgeführt 
Das Interesse daran ist jedoch stark im Abneh
men, weil Reagenten die Aipung verwehrt ist und 
auch großen Schwierigkelten begegnet. Schutz
geimpfte Reagenten könnten auch nicht der Qua-
litätsmilchzuschläge teilhaftig werden. Heute 
sind in der ganzen Schweiz zwei Drittel der Vieh 
bestände dem Tuberkuloseverfohren angeschlos
sen. Von diesen zwei Dritteln sind wiederum zwei 
Drittel ganz tuberkulosefrei. Vom Jahre. 1934 bis 
1954 haben Bund und Kantone zusammen 45 Mil
lionen Franken für die Rindertuberkulosebekämp
fung ausgegeben. Es werden nun noch 250 000 
bis 300 000 Reagenten in der ganzen Schweiz aus 
zumerzen sein, Mit Einbezug der Nachinfektion 
müssen jährlich rund 36 000 Reagenteni ge
sohlachtet werden. Der Verseuchungsgrad be 
trägt heute noch 16—18 Prozent fü r die ganze 
Schweiz. Nach 12—15 Jahren dürfte er noch 0,5 
Prozent ausmachen. 

Die Wissenschaft bemüht sich, die Treffsicher
heit der Tuberkulinprobe noch besser zu machen. 
Praktisch wird sie jedoch nie 100 Prozent errei
chen. Zu erwähnen ist noch, daß die Erreger de* 
Geflügeltuberkulose euch das Vieh anstecKen 
können. Dasselbe reagiert dann positiv, ohne daß 
dieser Erreger jedoch dem Vieh schadet Diese 
Fälle sind jedoch selten. In 97 Prozent der 
Fälle gibt die Tuberkulinprobe gute, brauchbare 
Resultate. Auch die menschliche Tuberkulose 
kann auf das Vieh Ubertragen werden. Die Aus 
Werbung der Tuberkulinprobe wird auch stets 
verfeinert und man stellt heute vor allem auf die 
Entzündung ab. Wichtig ist, daß die Impf tlerärzte 
sehr gut ausgebildet sind und ihnen die neuesten 
Erfahrungen immer wieder dienstbar gemacht 
werden. 

Was das s e u c h e n h a f t e V e r w e r f e n an
betrifft, so ist das Verwerfen nur eine Form die
ser gefährlichen Seuche. Es ist anzunehmen, daß 
rund 20 Prozent der Viehbestände an dieser 
Krankheit leiden. Der Schaden ist fast so groß 
wie derjenige durch die Tuberkulose und beträgt 
für die ganze Schweiz 10 bis 20 Millionen Fr. 
Die Empfänglichkeit für diese Seuche ist im all
gemeinen sehr groß. Die banghaltige Milch kann 
jedoch an Aufzuchtkälber und Mastkälber wäh
rend der ersten drei bis vier Monate ohne Gefahr 
einer Ansteckung verfüttert werden. Die' Bang
erreger haften bei Kälbern erst bei deren Ge
schlechtsreife. Die Haiuptansteckungsquelle bil
den die Ausscheidungen nach dem Verwerfen 
aus dem Geschlechtsapparat. Die Erreger gelan
gen dann ins Stroh und ins Futter. Die meisten 
Erreger werden durch das Maul hineingefressen. 
Die Ansteckung kann aber auch durch kleine 
Verletzungen der Haut erfolgen. Es kommt vor, 
<̂ aß mit Abortus Bang angesteckte .Tiere normal 
abkalben, ja sogar üfee^tp(gen und dann als un
erkannte «Streuer» andere Tiere anstecken. In der 
Regel gelangt der Erreger bei trächtigen Tieren 
durch das Blut in die Gebän^utter vtqd pripgt die 
Frucht zur Ablösung. Rund die Hälfte der durch 
das seuchehhafte Verwerfen ausgestnßenen 
Früchte kommt lebend zur Welt Die Erreger 
gelangen sodann auch ins Euter und wenden durch 
dasselbe wieder in die Milch ausgeschiedai. Die 
Menschen können mit banginfizierter Milch an

gesteckt werden. Besonders gefährlich ist der 
Rahm von solcher Milch, weil die Erreger dort 
bis zur 14fachen Menge gegenüber der MUch an
gereichert sind. In der Stadtmilch wurden drei 
Prozent der eingelieferten Milch als 'banginfiziert 
erkannt. 

Die Menschen können den Bang auch durch 
Hautverletzungen sich zuziehen. 80 Prozent der 
Tierärzte haben eine Bangerkrankung durchge
macht. Die Gefahr ist fü r sie besonders groß bei 
Geburtshilfen. Für die Menschen bestehen gut 
wirkende Heilmittel. Für das Vieh fehlen solche 
Heilmittel. Auch Pferde können angesteckt wer
den und bei ihnen insbesondere schlecht heilende 
Druckschäden entstehen. Durch die Aipung und 
die Verabreichung von Mineralstoffen kann die 
Widerstandskraft der Tiere erhöht werden. 

Es ist wichtig, bangfreie Aufzuohtgebiete zu 
schaffen. Es muß in erster Linie für eine bang
freie Nachzucht gesorgt werden. Periodisch muß 
auch die Milch auf Banginfektion untersucht 
werden. Bei Auftreten von seuchenhaftem Ver
werfen ist der Standplatz gut zu desinfizieren, 
Durch eine natürlichere Haltung sind die schwe
ren Bangfälle zurückgegangen. Durch Arzneimit 
tei können Fälle von seuchenhaftem Verwerfen 
nicht geheilt, wohl aber schwere Krankheitszu-
stände gemüdet werden. Bewährt haben sich da
gegen die Schutzimpfungen mit lebendigen, ab
geschwächten Bakterien für weibliche Jungtiere 

V^Buck 19) zu Beginn der Geschlechtsreife, am 
'besten im Alter von 6 bis 8 Monaten. Durch •Un
tersuchung 'der Eihäute und der Milch kann der 
Erreger nachgewiesen werden. Ein Käufer eines 
Rindes sollte eine Garantie für Bangfreiheit bis 
drei Wochen nach dem Abkalben verlangen, un
ter der Voraussetzung, daß das Rind in einen 
bangfreien Bestand hineingestellt wird. 

Die Bangbazillen abscheidenden Tiere sollen 
abgesondert und wenn möglich geschlachtet wer
den. Auf jeden Fall ist eine Weiterverschleppung 
zu verhüten. Jedes Verwerfen ist als seuchenhaf t 

Die Zuteilung erfolgte nach der vom Landtage 
genehmigten Stufenakata, welche iiL zehn Stufen 
eingeteilt und auf sozialer Grundlage anfigebaut 
ist. 

Das gesamte Einkommen der bezugsberechtig
ten Familien setzt sich zusammen wie folgt: Ge
bäudemietwert 145 240 Fr., Viehertrag 159 880 
Franken, Einkommen aus Eigen- und Gemeinde
boden 196 953 Fr., Einkommen aus Pachtboden 
64 501 Fr. und aus Erwerb: Selbständiger, Löhne 
Gehälter usw. 1687 868 Fr. 

zu betrachten, solange nicht das Gegenteil bewie
sen ist. 

Das lehrreiche, auf Grund reicher Erfahrungen 
aufgebaute Referat wurde recht beifällig auf
genommen. 

FamiUenbeltallfe -
Kinderbeihilfe 1953 

Vom Amt für Kinderhilfe und Statistik ist uns 
eine eingehende Zusammenstellung betr. die Fa
milienbeihilfe und Kinderhilfe im abgelaufenen 
Jahre zugegangen. Wegen Mangel an Raum kann 
für heute nur ein Auszug aus dieser großen Ar
beit erfolgen. Wir hoffen aber, hierauf zurück
zukommen. D. Red. 

* 
Im Jahre 1953 sind 476 Bewerbungen um Kin

derhilfe eingereicht worden, 56 mehr als im Vor
jahr. 434-Familien mit 1418 Kindern waren be
zugsberechtigt, im Jahre 1952 weren es 378 Fa
milien mit 1275 Kindern. 

Das Existenzminimum für die b e z u g s b e 
r e c h t i g t e n Familien betrug Fr. 2660 956, 
das gesamte Erwerbseinkommen 2 254 442, die 
Verschuldung 4 711000, das Nettoeinkommen 
2 070 757 und der Betrag unter dem'Existenz
minimum 635 616 Fr. 

Die Durchschnittaberechnung für die Bezugs
berechtigten ergibt folgendes Bild: 434 Familien 
mit-1418 Kinder, das sind 3,3 Kinder pro Familie. 
Existenzminimum 2 660956, das sind 6131 Fr. 
pro Familie. Das gesamte Einkommen 2254 442, 
das sind 5194 Fr. 

Ausgefolgt wurde im Jahre 1953 ein Betrag 
von Fr. 93216.— als Kinderbeihilfe. Durch
schnittlich berechnet ergibt dies die Zahl von Fr. 
65.70 pro Kind; im Vorjahr 80,714. 

42 PemiHen mit 107 Kinder sind nicht zum 
Zuge gekommen,' well daa Einkommen dieser Fa
milien fltyw • Htm • HyillfniimmlTitnumr» WÄT. 

Der Bereohnungsschlttssel für die Berechnung 
dea EMatapamftrinHmm ist wie im Vorjahr für: 
Alleinstehende mit Kindern unter 16 Jahren Fr. 
2850^-, ein Ehepaar Fr. 3680^-, da Kind Fr. 
650.— und je ein weitem Ramiüengiied Uber 
16 Jahre Fr. 1000.—. 

Fllrstentnm 
Liechtenstein 

Empfänge beim Fürsten paare. 

Wie wir erfahren, finden heuer am 6. und 7. 
Jänner die Üblichen Neujahrsempfänge auf 
Schloß Vaduz bei S. D. dem Landesfürsten statt. 
Am ersten Tage sind die Gemeindevorsteher, die 
Parteipräsideqten, die Regierungsräte, die Chef
beamten der Landesverwaltung, die HH. Kapltkne 
usw. eingeladen. Am zweiten Tage erscheinen der 
Landtag, die hoebw. Pfarrgeistlichkeit, die Ge
meindekassiere, der Reglerungschef-Stellvertre
ter, die fürstlichen Räte usw. zur Gratulation. 

Am der Regieiumgsalfczung. 

Eine Teildurchführungsverordnung zum Gesetz 
Uber die Alters- und Hinterlassenenversioherung 
wurde genehmigt 

Die Gemeindewahlen wurden auf den 31. Ja
nuar 1954 festgelegt. 

Die Arbeiten beim Zollabfertigungsgebftude in 
Schaanwald wurden vergeben: 

Schreinerarbeiten: Gebr. Friok und Marxer; 
Alois Näseber, Nendeln; Alfons Büchel, Ruggell;' 
Alois Büchel, Mauren. 

Plattenlegeaibeiten: Job. Kaufmann, Balzers. 
Bodenbelagarbeiten: Frenz Wille, Vaduz. 

Beeidigung des Staatagerichtshofies. 

Am 30. Dezember nachmittags fand durch Hrn. 
Regierungschef-Stellvertreter Nigg die Beeidi
gung des neugewählten Staatsgerichtshofes statt 
Daran schloß sich ein geselliges Beisammensein. 
Dem Staatsgerichtshofe gehören fü r die fünf
jährige Amtsdauer an: 

P r ä s i d e n t : Herr Altregierungscbef Dr. 
Dr. Jos. Hoop. 

V i z e p r ä s i d e n t : Herr Dr. Otto Schädler. 
R i c h t e r : Herr a. Landesgerichtspräsident 

Dr. F . J . Erne, FeldMrch; Herr Unlversitätspro-
fessor Dr. Oswald, Fribourg; Herr Engelbert 
Schädler, Alt-Abgeordneter, Trlesenberg; Herr 
Josef Marxer, sen., Altvorsteher, Eschen 107. 

E r s a t z r i c h t e r : Herr Oberregierungsrat 
Dr. Vinzenz Albrecht, Feldkirch; Herr Dr. Len-
herr, Rechtsanwalt Altstätten; Herr Wilhelm 
Fehr, Bankdirektor, Schaan; Herr Alois Schäd
ler, Alt-Regierungsrat, Trlesenberg. 

Trlesenberg. Ewige Profefi von Binder Nlko-

Heute, am Feste der Heiligen Drei Könige, er
folgt in Brig die ewige Profeß (Gelübdeablegung) 
von Bruder Nikolaus Ospelt. Ganz Triesenberg 
wird sieh bei dieser Gelegenheit unseres geehr
ten Mitbürgers erinnern und ihm Glück und Se
gen f ü r immer wünschen. 

Triewnberg. Gemefadectetistik. 
. • > 

Wenn wir am Jahresende die, nackten jZjpjggp 
der Register sehen, dann werden sfe lejfep^g 
atmen Geschehen einer Gemeinde, ,dwi irg^^ff 
hineingriff in un«ec Leben.̂  Nettes l A ^ - wptygwJ 
in 35 Familien. Eltexn, awett v^-yn^^,. ^ 
aite selig werden! 13 paare Jaüete» ^ <^n ' | * ^ 
alter, um mit dem ^.yprt die f^B»0stt.'^ja 
zu besiegeln: JÖJjjjfa.mwtyfi. & ^ ^ J i M l f 
Heimatgemeinde getraut 1 Paar auflwftrör und 
2 Paare kamen aup Tfeauvm '̂W^ QMpfräctAi'jpfOb 
Triesenberg. Gottes Segen leudite a£^mb)fen<Jer 
Stein: Uber, allent Aber nldtfc nui!'. Itatottweh 
Leid zog durch unsere Rühen, 'iß ttktifa'Qm 
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